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X- 50. SamStag den 14. Dezember 1895.
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1Inivei'8i8 Dl>ii3ti li«ielibu3 prWenleg lilwrss in-
spveluri« 3slntem ei 4p08teiiesm bsnerlietieiiew.

Dum àut sel Xo8 reistum plurib>i8 in Dslboliei
orbis tli(e«:e8i>>u8 Iicie «mm» i/ie proxinii
àe???/à »iei>8i8 8olenani riku subilsre t'sstiim pstro-
»sie 8. .Iv8epbi, VirZi»i8 «Vlsi'ikk 8po»8i, sit eoneele-

brsinluui, X»8 quibt«8 »Iliil est msZi8 Ai-stum, qusni
ui kam Arsvilws poti88imum pro Dv«;>S8is Dei teinpori-
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regersre beni^ne eeu8uimu8. (Zusre «le Omnipotent^
Dei mi.8erieorlils se LD. Dstri et Dsuli ^p08tolorum^
eju8 suetoritste eonlmi, omnibu8 et 8ini-uli8 in tata

terrsrum orbe 6e.ssentibu8 liàslibu3 utriu8que 3exu8,

qui vere pmnitente8 se oonke88i se 8. Oommunione re-
keeti 8uprsmemorsts àimsquints menà Dseembris
«lis vel uno e 8eptem eontinui8 immeckiste 8equenti-
b»8 s<j euju8que eorum libitum 8ibi sligemia qusmlibet
b!eele8ism in qus 8sneti ,Io8Spbi Dstrisrebm ks8tum

SMtur, itninmoito tsmsn quinquis8 novem«iislibu8 sut

siilAuIÌ8 tri«jusni8 <Ziebu8 pr!eestisittibu8 8uppliestioni8
so>emnibu8 sâkusriut, 3seu3 rite Dsroekisiem proprism
eujugque eeels8ism clsvote vimtsverint, ibique pro
0Kri8tisnorum Drineipium eoneorà, bi«re8um extir-
pstione, peeestornm eaiivermans, se 8. Nstr>8 Leele8isk

exaltstione pis8 s«i Deum preees ekkuàerint, /'/snar/KM

amà?» s/mrnm mà/Aenàm et remi88ianem

mi8eriearâitei' ii> Domino eoneeâinum. Ii8liem vero
li«ielibn8 8s>tem eoràs eontriti3, quo «tie novemtlislibus
vel trictusni8 bi.8ee preoibu8 intererint, />àen/n/tt às
«te injuneti3 ei3 8su stis3 quomo«1olibet ctebiti8 pmni-
tentii8 in t'orms bieetesia? eon8uets rslsxsmn8. 0«i!«3

omnes se 8intpils8 in«tu>Asntis8, peeestoinun remi88>ons8

et poenitentisrnm relsxstione8 etism snimsbn.8 liilelinm
in Dur^storin «letentis per moctum 8ul?rsZii spptiosri
P088S in<tu>Aemu8. DrgZ8entibu8 bse vies tsntum vsli-
turi8. Vo!umn8 gutem ut prseeentium tittersrum trsn-
ttumptie seu exen>pii8 etism imprö88i8 msnu slieuzu8

Xotsrii pubtiei 8uì>8oripti8, et per8oniv in eeete8i»8tieg

ciiZnitste eon8titut!L prkkmuniti8 ssckein pror8U8 sâ-

bibestur tiàe8, quse s«tbiberetur ipeie prW8kntibu8, 8i

tarent exbibitse vel o8ten8se. Ostum ttomse spu«1

8. Detrnm 8>ib snnnln Dieostorie «lie XXIV 8eptembri8
ziDDDDXDV — ?ontiliestu8 Xoetri snno «tseimo oetsvo.

Dro Dno. 0sr«Z. DL IIHLDILKD
XID0Iâ3 N^ItlXI

Der buudesgerichtliche Entscheid

im Grencheuer Kirchenvermôgensprozeh.

Als Vervollständigung und weitere Ausführung jener

Serie von Artikeln, welche unter dem Titel „Glossen zum

Grencheuer Kirchenvermögensprozeß" in Nummer 5 ff. dieses

Jahrgangs der „Schweiz. Kirchen-Ztg." erschienen sind, bringe»

wir den bundesgcrichtlichen Entscheid über den Rekurs der

"ràisch-katholischen Kirchgemàde von Grenchen zum Abdruck.

Es wird der katholischen Geistlichkeit und allen gebildeten

Katholiken der Schweiz nicht unerwünscht sein, zu vernehmen,

welche Gründe für die oberste Gerichtsbehörde unseres Landes

maßgebend waren, den Rekurs unserer Glaubensgenossen abzu-

weisen.

Sitzung vom 10. Oktober, 1894. *)
In Sachen der r ö m i s ch-ck a t h o l i s ch e n Kirch-

gemeinde Grenchen, Rekurrentin, vertreten durch

Advokat vn. Kully in Solothurn, betreffend Verfassungsver-

letzung, hat sich ans den Akten ergeben:

à.
Nachdem sich schon im Jahre 1877 in Grenchen ein aus

zirka 140 Mitgliedern bestehender christkatholischer Verein ge-

bildet hatte, welchem die römisch-katholische Kirchgemeinde da-

selbst zeilweise die Pfarrkirche zur Haltung von VortrSgen

und auch von einzelnen Kultuöhandlungcn einräumte, vereinigten

sich in der Folge im Frühling 1881 116 stimmberechtigte

katholische Einwohner von Grenchen zur Gründung einer christ-

katholischen Kirchgemeinde Grenchen. Dieser erteilte sodann

der Regierungsrat des Kantons Solothurn mit Beschluß vom

23. August gl. I. gemäß Art. 50 des solothurnischen Zivil-
gesetzbuches die staatliche Anerkennung mit der Begründung,
daß die 116 Christkatholiken einen Drittteil der 357 stimm-

*) Anwesend die Herren Bundesrichter Broye, Präsident der

II. Abteilung, Or. Morel, Stamm, Clausen, Cornaz, Bezzola und Dr,
Winkler.
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berechtigten Katholiken Grenchens ausmachten und somit als

eine erhebliche Minderheit betrachtet werden müßten. Gleich-

zeitig wurde die Organisation der neuen christtatholischm

Kirchgemeinde genehmigt. Dieselbe gelangte darauf, in Wieder-

holung schon früher gestellter Gesuche, neuerdings au den

dortigen Gemeinderat mit dem Begehren, es möge ihr die

Mitbenutzung der Pfarrkirche gestattet werde». Genannte Be-

Horde wies jedoch dieses Begehren an die römisch-katholische

Kirchgemeinde, welche dann unterm L3. Oktober 1883 beschloß,

es sei bis zum Erlaß eines Gesetzes über 8 14 Kirch.-Verfassung
die Kirche den Altkatholikeu zur Abhaltung von Vorträgen in-

soweit zu überlassen, als dadurch der übliche katholische Gottes-

dienst nicht gestört werde; zur Vornahme weiterer religiöser

gottesdienstlicher Handlungen sei denselben die Filialkirche Aller-

heiligen zur Benutzung eingeräumt. Am 4. Mai 1884 kon-

stitnierten sich dann auch die Römisch-Kacholischen von Grenchen

als römisch-katholische Kirchgemeinde und es genehmigte der

Regiernngsrat am 4. Juli 1884 ihre Organisation, jedoch

unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte, welche dritte an

den im Besitze genannter Kirchgemeiude befindlichen Fonds

geltend machten.

Mit Klage vom 26. August 1896 stellte die christkatho-

tische Kirchgemeinde Grenchen, gestützt auf das solothurnische

Gesetz vom 18. März 1851 betreffend Aufhebung der Ver-

waltungSgerichtsbarkeit, beim Regierungsratc des Kantons

Solothnrn folgendes Rechlsbegehren:

1. Es soll das gesamte Vermögen der frühern ungeteilten

katholische» Kirchgemeinde Grenchen unter die dortige christ-

katholische und die römisch-katholische Kirchgemeiude im Ver-

hältnis der Zahl ihrer stimmberechtigten Angehörigen, welche

in einem vom Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkte unter-

schriftlich ihren Beitritt zu einer der genannten Gemeinden er-

klären, geteilt werden. Zu diesem Zwecke solle eine Schätzung

sämtlicher Vermögensteile stattfinden.
2. Die Pfarrkirche in Grenchen samt den dazu gehörigen

Gerätschaften sei den beiden genannten Kirchgemcinden zur
Mitbenutzung anzuweisen.

3. Wenn über die Vermögensteilung und die Mitbenutzung
der Pfarrkirche keine gütliche Verständigung zu Staude komme,

solle der Regierungsrat endgültig darüber entscheiden. — Unter

Kostensolge.

Die beklagte römisch-katholische Kirchgemeinde erhob hie-

gegen die Einrede der Inkompetenz des Regierungsrates, wurde

jedoch von dieser Behörde selbst und mit einem daraufhin er-

hobenen staatsrechtlichen Rekurs vom Bundesgerichte am 31. Okt.
1891 abgewiesen, und stellte sodann zur Hauptsache in erster

Linie das Begehren um gänzliche Abweisung der Klage unter
Kostenfolge, eventuell dagegen folgende Petita:

Rechtsbegehren 1 der Klage:
u. Abweisung desselben soweit darin Ansprüche an dem

Kirchenfond Allerheiligen, dem Kaplaneifond Allerheiligen und
dem Rosenkranzbruverschaftsfond erhoben würden.

b. Teilung bloß des Fruchtgenusses und der Verwaltung,
und zwar

im Verhältnis der Seelenzahl der Kirchgenossen und

nicht der Zahl der Stimmberechtigten.
^cl Rechtsbegehre» 2 u 3 : Abweisung. — Unter Kostenfolge.

Unterm 17. März 1894 fällte sodann der Regiernngsrat

folgenden Entscheid:

1. Das Vermögen und die. kirchlichen Gerätschaften, welche

der frühern ungeteilten katholischen Kirchgemeinde Grenchen

gehört haben, werden unter die christkathvlische Kirchgemeinde

und die römisch-katholische Kirchgemeinde Grenchen im Ver-
^

hältnis der auf den 31. Dezember 1892 ausgemittelten Zahl
der stimmberechtigten Angehörigen geteilt Den Parteien wird

zur Bestreitung der festgestellten Verzeichnisse der Stimmberech- -

tigten eine Frist von acht Tagen eingeräumt.
2. Die Pfarrkirche in Grenchen wird den beiden Kirch-

gemeinden grundsätzlich zur Mitbenutzung angewiesen in dem

Sinne, daß die thatsächliche Mitbenutzung seitens der christ

katholischen Kirchgemeinde erst dann eintritt, wenn die Vcr-

mögcnteilung perfekt geworden ist.

3. Wenn über die Ausführung der Teilung des Ver-

mögenS und der Gerätschaften oder über die Mitbenutzung der

Pfarrkirche eine gütliche Verständigung nicht zu Stande kommt,

so entscheidet darüber endgiltig der Regierungsrat. Ebenso

steht ihm die Genehmigung aller zwischen den beiden Gemein- ;

den diesbezüglich getroffenen Transaktionen zu.
4. Kostensolge.

(Fortsetzung folgt.)

4 Abt Basilins Oberholzcr, 9. 8. k.
(Fortsetzung.

Unter sothanen Umständen läßt sich das große Leid be-

greifen, das hüben und drüben in die Herzen einzog, als eines

kühlen Morgens, es war im Jahre 1858, die vielgeliebte

„Studentenmutter" von ihren nicht minder geliebten „Knaben"
Abschied nehmen mußte, um vorderhand, wie es des berechnen-

den Abtes Heinrich unerbittlicher Wille war, als Gast — und

Küchenmeister des Stiftes zu funktionieren. „Basili, mach

dich auf alles gefaßt, du wirst nicht alt als Küchenmeister!"

raunten ihm damals gute Freunde zu, denen offenbar etwas

schwante von den gemeiniglich unergründlichen Plänen deS

Abtes Heinrich, — und richtig, „eh' ein Jahr vorüber war",

konnte auch unser Jnterims-„Küchenmeister" seine sieben Sachen

schweren Herzens wiederum zusammenpacken, er war »nci destins

àmiràrs-i So nennt man nämlich im Kloster scherzweise

eine Statthalterwahl. U. Basilius war Statthalter von Pfäffi-
kon geworden. Damit wurde ei-.e schwere Last auf die Schul-

tern des annoch jungen Ordensinannes geladen, denn die

Statthaltern Pfäffikon ist die ausgedehnteste auswärtige Be-
^

sitzung des Stiftes und erfordert kein geringes administratives

Talent. Begreiflich darum, daß dem neuernannten Statthalter
das neue Amt etwas schwer auf dem Herzen lastete. Vermöge

seiner raschen AuffassnugSkraft halte er sich jedoch bald in den

Gang der Geschäfte hineingearbeitet und eine klare Uebersicht

über den Stand der Dinge erworben. Mit der ihm eigenen
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Energie und schaffensfreudigen Gewissenhaftigkeit verwaltete er

sein Amt und Gott der Herr belohnte sein redliches Streben
und schenkte ihm gesegnete Jahre, namentlich — was für die

Statthalterei Pfäffikon bei ihren ausgedehnten Rebenknlturen

von Bedeutung — gesegnete Weinjahre (1865). Seinen Unter-
gebenen war er ein milder gutgesinnter Herr und väterlicher Be-
rater, obschon es ihm neben seiner Liebenswürdigkeit zur rechten

Zeit und am richtigen Orte^ an entschiedener Festigkeit und

Strenge gar nicht gebrach. So stellte U. Basilins auch ans
der Statthalterei Pfäsfikon seinen ganzen Mann und diese him
wiederum war für ihn eine tüchtige Vorschule für so viele Ge-
schäfte, die später auf die Schultern des Abtes zu ruhen kamen.

«àuu8 roàllptiouiL tâ vsnit! - hatte Abt Heinrich
Schmid zu Anfang des Jahres 1874 in sein Tagebuch ge-
schrieben. Als er sich diese Notiz machte, da war er noch

rüstigsund bei guter Gesundheit, und dennoch: die düstere Todes-

ahnung hatte nicht getäuscht. Am 28. Dezember desselben

Jahres entschlief er im Herrn. Mehr denn 25 Jahre hatte
dieser ausgezeichnete Mann, eine stattliche, wahrhast fürstliche
Erscheinung, als Abt dem Meinradsstifte vorgestanden, hatte es

mit bewunderungswürdiger Klugheit und Festigkeit durch die

wilden Stürme der vierziger Jahre hindurchgeführt, und das

selbe zu hoher Blüte gebracht; sein Andenken wird darum
ein gesegnetes bleiben für und für.

Am 13. Januar 1875 versammelte sich das Kapitel unter
dem Präsidium des Weihbischols von Chnr, Kaspar Willi,
zur Vornahme des wichtigen Geschäftes einer Neuwahl. Der
beliebte Statthalter von Pfäfnkon, U. Basilin« Oberholzer,
war derjenige, der beim ersten Skrutinium als fast einstimmig
Erkorener aus der Urne hervorging. (Fortsetzung folgt.)

K i r ch e n p o l i t i s ch e s.
So lange die Katholiken Frankreichs den Weg nicht

einschlagen werden, den ihnen Leo Xlll. vorgezeichnet hat,
wird es mit ihrer Sache immer mehr zurückgehen. Es braucht

nicht besondere Einsicht, um das zu begreifen. Der hl. Vater
will, daß sie alle die republikanische Staatsfvrm unumwunden

anerkennen und sich zu gemeinsamem Vorgehen zusammenfinden;
dabei ist natürlich keinem benommen, zu glauben, die monar-
chische Form sei besser. Zusammenstehen für ihre Sache, das

müssen die katholischen Franzose», wenn anders sie nicht zur
gänzlichen Entchristlichuug des Landes eine Mitschuld auf sich

laden wollen. Der französische Kulturkampf ist bekanntermaßen

gegen das Christentum überhaupt gerichtet, nicht nur weil sich

Katholizismus und Christentum in Frankreich so ziemlich decken,

sondern weil die Herrschenden in Frankreich aus ihrer anti-
christlichen Gesinnung selber keinen Hehl machen. Der provi-
dentielle Zweck der Läuterung für die Katholiken, den jede von
Gott zugelassene Verfolgung hat, tritt in Frankreich auch nicht
unklar hervor. Jener unselige Geist der selbstherrlichen Kritik,
die auch Bischöfe und sogar den Papst vor ihr Forum zog,
hat in Frankreich die traurigsten Früchte gezeitigt. Die An-
lorität der Bischöfe wurde untergraben und als naturgemäße

Folge verloren auch die Geistlichen einen großen Teil ihres

Ansehens. Man konnte in Frankreich die unerhörte Thatsache

wahrnehmen, daß Katholiken, welche für verdienstvolle Leistun-

gen mit päpstlichen Brcven ausgezeichnet worden waren, sich

erlaubten, nicht nur die Handlungsweise von Bischöfen i» der

Presse zu kritisiere», sondern sogar deren Ehre anzugreifen.

Dazu glaubten sie sich berechtigt durch den Titel ihrer Talente

und ihrer Genialität. Weil sie es in ihrem Selbstbewußtsein

gar nicht glauben konnten, daß ein Ausländer die französischen

Zustände richtig beurteilen könne, fühlten sie sich berufen, auch

dem Papst ihre weisen Mahnungen zu geben und dessen tak-

tische Vorschriften zu bekrittln. Von diesen innern Gebrechen

muß die Kirche Frankreichs frei werden; dafür sorgen jetzt

auch die Freimaurer, welche das Land regieren.

Vor allem ist notwendig, daß sich die Katholiken dieses

Landes bei den Wahlen einigen, den Willen des Papstes be-

folgend. Zwei Mittel, so meint das angesehene Blatt -7m

lWoix», gibt es, die Unterdrückungsgesetze zum Falle zu bringen.
Das eine bestände darin, mit der Hoffnung aus eine bessere

Regierung eine Umwälzung der Staatsform herbeizuführen;
das andere versucht die Rettung in der Anerkennung der Staats-
Verfassung und der Wahl katholisch gesinnter Abgeordneter,

durch welche die feindlichen Gesetze abgeschafft werden könnten.

Die Monarchisten wollten schon oft zum ersten Mittel ihre

Zuflucht nehmen; Leo Xlll. aber hat sich für das zweite aus-

gesprochen. In Betreff der Art des Vorgehens der Ordens'
genossenschaften soll der Papst dem Kardinal Richard gegen-

über geäußert haben, er wolle diejenigen, die sich freiwillig den

Taxen unterziehen, nicht tadeln, aber jenen, die Widerstand

leisten, sei er sehr wohlgesinnt. Es folgt aus der Billigung
des Widerstandes von Seiten des hl. Vaters, daß er die neuen

Besteuerungsgesetze der Orden nicht als Gesetze betrachtet; sie

sind eben durchaus ungerecht und: isx iniezun nulls lex!
Manche Länder Europa's haben heute Regierungen, welche

mit der Gesinnung der großen Mehrheit des Volkes in schroffem

Widerspruche stehen. Wohl mehr als irgendwo ist das in

Italien der Fall. Ein römisches Blatt macht darauf auf-

merksam, welcher Gegensatz bestehe zwischen CriSpi und den

Anschauungen der meisten Italiener in dem Finanzwesen, den

Gesetzen über den Unterricht, in der innern und äußer» Politik
und vielen andern Punkten. Aber vorzugsweise in der Kirchen-

Politik zeigt sich die Regierung als Gegnerin des Willens
der Nation. Sie ergeht sich in Feindseligkeiten gegen den

Papst, und er empfängt die Huldigungen und Liebesbewcise des

katholischen Volkes und zahlreiche Proteste gegen das, was

er zu erdulden hat. Die Regierung verweigert vielen Bischöfen

das Exequatur, und in den Diözesen hängt man den Ober-

Hirten mit Treue und Liebe an. Die Abgeordneten in der

Kammer bringen verschärfte Maßregeln gegen die Freiheit der

Kirche in Vorschlag, allein da wo sich das Volk a» den

Wahlen beteiligt, nämlich in den Gemeindeangelegenheiten, er-

zielt sogar in den großen Städten die katholische Sache erfreu-
liche Siege, wie es sich bei den Wahlen der Munizipalräte zeigte.

Aehnlich wie schon vielen Priestern im Berner Jura er-
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ging es jüngst zwei Priestern in Rom, welche es wagten, in

der Oktav von Allerheiligen die hl. Wegzehrung, die man

einem Kranken brachte, prozessionsweise durch öffentliche Straßen

zu tragen. Durch den Art. 7 des Gesetzes über „öffentliche

Sicherheit" sind in Italien solche Handlungen verboten. Die
beiden Priester, Pierconti und Rossi, wurden mit 20 Fr. ge-

büßt. — In einer Interpellationsrede in der Kammer sprach

sich Crispi »och schärfer gegen den Vatikan aus als man zuerst

glaubte. Unter anderm sagte er: „Ich weiß es, der Vatikan

ist übermächtig, durch die Freiheit, die wir ihm lassen, durch

seine Organisation und durch eine Bewegung in der ganzen

Welt zu seinen Gunsten. Die Kongregationen haben sich ver-

mehrt und ihr Einfluß hat sich vergrößert, nicht bloß in

Italien, sondern auch anderwärts. In der ganzen Welt ist

eine katholische Bewegung erstanden, und man muß für die

Zukunft des menschlichen Fortschritts Besorgnisse hegen. Der

Katholizismus hat die Freiheit, die wir ihm gewährten, zu be-

nützen gewußt, um sich auf festeren Grundlagen zu kon-

stituieren. Aber dieses Problem wird weder mit Geräusch,

noch mit Schreien gelöst. Sicher ist der Staat gegen diese

Bewegung nicht hinreichend bewaffnet, aber er ist keineswegs

ganz ohne Waffen. Man muß eine feste, einträchtige Politik
verfolgen. Dazu ist eine weise Gesetzgebung und die Zustim-

mung aller liberalen Parteien erforderlich. Ein besonderes

Gesetz wird nicht notwendig sein, denn das Exequatur, das

der Staat erteilt hat, kann er auch wieder zurücknehmen."

Diese Sprache fand bei der Majorität der Kammer lebhaften

Beifall, und auf verschiedenen Seiten erwartet man jetzt, daß

Crispi seine scharfen Worte wahr machen werde.

Kirchen-Chronik.
Solothuril. Die Gemeinde Zuchwil wählte am 7. Dez

Hochw. Hrn. Kaplan Ludwig Büttiker einstimmig zu

ihrem Seelsorger. Wir gratulieren.
Thurgan. Mit dem 15. Dezember tritt Herr Fürsprech

R am sp'erg er von der Redaktion der „Thurgauer Wochen-

zeitung" zurück, die er mit vielem Geschick und Eifer für die

katholische Sache seit 15 Jahren inne hatte, inmitten schwie-

riger Verhältnisse. Das Organ der Katholiken des Kantons

Thurgau geht an einen Preßverein über.

Bern. Obwohl den Altkatholiken in Laufen ein

paffendes Gottesdienstlokal eingeräumt ist, beanspruchen die-

selben doch Benützung der Pfarrkirche des Ortes. Ihr Au-
suchen wurde vom Regierungsstatthalter als unbegründet ab-

gewiesen. Die Altkatholiken rekurrieren nun an die Regierung
und es ist zu gewärtigen, daß ihnen diese Recht gibt.

Schtvhz. E i n s i e d c l n. (Korresp.) Der neue Abt
Columbanus Brugger hat zum Stiftsdekaue ernannt Hochw.

Thomas B o s s a r t, Dr. tlreoloZ., von Altishofen, Kanton
Luzern. Derselbe, ein ebenso frommer, wie wissenschaftlich

tüchtiger Ordenspriester ist geboren den 16. September 1858,
absolvierte seine Gymnasialstudien in Einsiedeln, trat 1878 in's
dortige Noviziat ein und wurde am 8. Sept. des folgenden

Jahres zur einfachen Profeß zugelassen. Am 10. Sept. 1882

legte er in feierlicher Weise seine Ordensgelüble ab, empfing

den 20. April 1884 die hl. Priesterweihe und feierte am

25. Mai sein erstes hl. Meßopfer. Von 1884-1886 lag

der talentvolle Ordenspriester an der gregorianischen Universität

in Rom den theologischen Studien ob und erwarb sich daselbst

das Doktorat in der Theologie. Ins Kloster zurückgekehrt,

docierte er bis 1893 den jungen Klerikern vorerst Apologetik

und Dogmatik und später dann auch noch Kirchengeschichte und

Kirchenrecht. Daneben war er ein vielgeplagter Beichtvater,

ausgezeichneter Kanzelredner und eifriger Missionär. 1891

wurde er als Professor der Dogmatik an die von Leo XIII.
gegründete Benediktincrhochschule nach Rom berufen, wo er

segensreich wirkte, bis zu seiner nunmehr erfolgten Wahl zum

Stiftsdekane von Maria-Einsiedeln. Dominus euààt te,

Oominus proteetiu tua!
Freiburg. Universität. Das neue Semester brachte

im Lehrkörper der Hochschule von Freiburg folgende Ver-

änderungen:
Der Professor für neutestamentliche Exegese, Alb.

Fritsch 0. D., wurde durch D. Vincent Rose ersetzt; an Stelle

von Thomas Esser 0. übernimmt D. Alb. Weiß 0.
den Lehrstuhl im Kirchenrecht, Liturgik unc Encyklopädie der

Theologie. Es ist erfreulich, daß dieser hervorragende Gelehrte

der Universität wieder gewonnen ist. Neu geschaffen wurden

zwei Lehrstühle an der juristischen Fakultät, indem Dr. Karl

Büchel, bisher Direktor des statistischen Amtes in Straßburg,

zum ordentlichen Professor für Landwirtschaft und Statistik,

Dr. Adolf Gottlob, bisher Privatdozcnt an hiesiger Philosoph!-

scher Fakultät, zum außerordentlichen Professor tür Geschichte

der Nationalökonomie, Industrie und Arbeitsgesetzgebung er-

nannt wurde. — Für die im Herbst 1896 zu eröffnende

naturwissenschaftliche Fakultät ist außer der Professur für

Physik auch diejenige für Chemie mit Rene Thomas aus Paris,

für Geologie mit Raymond de Girard aus Freiburg und,

wie verlautet, auch jene für Mineralogie mit einer tüchtigen

Lehrkraft aus Norddeutschland besetzt worden. Insgesamt zählt

die Universität gegenwärtig 50 Professoren und Dozenten, 33

Ordinarii, 9 Extraordinarii, 2 Privaidozenten, während es im

letzten Semester 47 waren, 38 ordentliche, 6 außerordentliche

uud 3 Privaidozenten.
Die Schülerzahl hat sich gegenüber dem letzten Semester

etwas vermehrt. Sie zählt 242 immatrikulierte Studenten und

72 Hörer, zusammen 314 Studierende. Auf die theologische

Fakultät fallen 132, auf die philosophische 50, auf die juri-

stische 60 Studenten. 128 gehören der Schweiz, 68 dem

deutschen Reiche und 46 dem übrigen Ausland an.
Von den Kantonen ist St. Gallen am stärksten vertreten

mit 34, dann folgen Graubünden 23, Freiburg 21, Luzern 1ö;

die übrigen Kantone sind sehr schwach vertreten, am stärksten

Aargau mit 5, Tessin, Wallis und Bern mit je 4, Glarus,

Zug, Schafshausen, Waadt und Neuenburg fehlen ganz. Die

meisten Theologen stellt St. Gallen (24), dann folgen Grau-

bünden (13), Luzern (10). In Freiburg studieren im ganze»
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68 Schweizer Theologie; es ist das keine große Anzahl im
Verhältnis zn allen schweizerischen Thcologiestudierenden, Die
Schweiz stellt sodann 39 Juristen wovon fast die Hälfte (18)
der Kanton Freibnrg allein; von St. Gallen sind es 7, von
Tessin 3, von Wallis nnd Granbünden 2, von Lnzern, Uri,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Aargau Und Gens je 1 ; die

übrigen Kantone sind gar nicht vertreten.

Erfreulicherweise zeigt dagegen die philosophische Fakultät
eine steigende Frequenz der Schweizer, gegenüber dem letzten

Semester eine Vermehrung von 5. Graubünden sendet 8,
Lnzern 5, St. Gallen 3, Bern, Freibnrg, Tessin, Wallis nnd

Genf je 1. Die verhältnismäßig niedrige Gesamtziffer der

Schweizer in dieser Fakultät (21) hat ihren Grund einmal

darin, daß in den katholischen Lehranstalten der Schweiz das

Studium der Philosophie dem Gymnasium angeschlossen ist

und der Maturitätsprüfung vorausgeht, anderseits in dem Um-

stände, daß dem katholischen Laien nur wenige Stellungen, die

eine philosophische oder historische Vorbildung erfordern, offen

stehen und die hiefür bestimmten Kleriker entweder bei der thco-

logischen Fakultät inskribiert bleiben oder aber von dieser ihnen

gebotenen Gelegenheit nur spärlich Gebrauch machen.

An dem allgemeinen Rückgang der deutschen Studierenden

gegenüber dem Sommersemester 1895 partizipiert vor allem die

theologische (8), dann die philosophische (3), während die jn-
ristische Fakultät sich gleich stellte. Nächst Preuße» (23) ist

Elsaß'Lothringen (18) und Baiern (12) am stärksten vertreten,
dann Württemberg (8). Unter den andern ausländischen Staaten

steht Bulgarien mit 22 weitaus im Vordergrunde; ihm kommen

am nächsten Holland und Italien mit 5, Türkei und Vereinigte
Staaten mit je 3. Von diesen gehören 19 zur juristischen

Fakultät (17 Bulgaren), 17 zur philosophischen und 10 zur
theologischen. Die Zahl der ausländischen Theologen ist am

meisten gewachsen (um 4), dann die der Philosophen (um 2),
während sich die der Juristen ungefähr gleich blieb.

Wandt Der Hochwst. Bischof von Freiburg hat den

päpstlichen Ehrenkämmerer und frühern Sekretär des Kardinals

Mermillod, Pfarrer Jules Chauffai in Collex-Bossy (Gens)

zum katholischen Seelsorger von Morsee (Morges) ernannt

und dem waadtländischen Regierungsrat präsentiert, der den

Bezeichneten bestätigte.

Zürich. Der U. kantonale Zürcher Katholikentag. Die

rührigen Katholiken im Kanton Zürich pflegen schon seit einem

Jahrzehnte sich jährlich zu versammeln. Ihr jüngster Katho-
likcntag am 1. Dezember war von etwa 900 Männern be-

sucht und in den Galerien des großen Saales im Gesellen-

Hause — des Versammlungslokals — hatten sich auch schon

gegen 200 Frauen eingefunden. Der Präsident des kantonalen

Verbands katholischer Männervereine, Hochw. Hr. Pfarrhelfer
Meyer von Winterthnr, ein gewandter Redner, sprach das

schöne Eröffnungswort. Zuerst wurde die kantonale Sing-
schulfrage behandelt. Der Gesangsunterricht wird nämlich im

Kanton Zürich, mit Ausnahme von Zürich und Winterthnr
noch immer am Sonntag vormittags abgehalten; hiedurch wird
nach statistischen Erhebungen mehr als 400 katholischen Kindern

ìer Sonntagsgottesdienst geraubt, und das im Lande des Libe»

ralismus, der ja zeitweise förmlich von Phrase» über Ge-

wisseusfreiheit triefte!

Herr Fürsprech Julius Beck von Sursee verstand cS,

in seinem Vortrag über die Stellung der schweiz. Katholiken

zur Bundespolitik sehr gute Einigungspunklc zu betonen, welche

die Katholiken in ihren Anschauungen über Zentralismus nnd

Föderalismus stets zusammenhalten. Vom konfessionellen Stand-
Punkt ans hat der Föderalismus seine Berechtigung zum guten
Teil verloren; er ist nicht mehr der Wehrstein für die Katho-
liken der Schweiz. Wir müssen aber, dem bcr nische »

Staatsgedankcn gegenüber, den eidgenössische» stets

hochhalten: freie Kantone in der freien Eidgenossenschaft. —
Diese Freiheit ist vor allem auf dem Gebiete der Ausübung
unserer Religion unablässig zu forder»; deshalb dürfen wir
nicht ruhen, bis wir zu voller Gleichberechtigung mit andern

Konfessionen gelangen. Dafür legte lin. F ei gen win ter
am Zürcher Katholikentag eine Lanze ein; in herrlicher Rede

wies er auf die schreienden Mißverhältnisse hin, die in der

Schweiz die Katholiken noch bedrücken. „Gleiches Recht für
alle" war der Grundgedanke des meisterhaften l'/üstündigen
Vertrages. Auch die Alkoholfrage wurde zeitgemäßer Weise

am Zürchertage zu Ehren gezogen. Hochw. Herr Vikar

Jneiche» wußte in populärer Weise seinen Worten eine dank-

bare Aufnahme von Seiten der Zuhörerschaft zu erwerben.

Der Präses des kantonalen Männervereins-Verbandes

sprach das Schlußwort, worin er die Katholiken aufforderte,

dM Programmpur kten katholischer Aktion ihre eifrige Arbeit

zuzuwenden. Nach ll'/sstündiger Dauer wurde die erhebende

Versammlung geschlossen.

Italien. R o m. Im Konsistorium vom 2. Dezember

erhielt Msgr. Dr. O t t o Z a r d e t t i, der resignierte Erxbischof

von Bukarest den erxbischöflichen Titel von Mvo i s sus.
Ebenso hat der hl. Vater unter 42 Bischofsernennungen dem

Msgr. Jules Maurice A b b et den Titel von Troas (Klein-
asien) zuertheilt, und ihn zum Suffraganbischvf von Msgr.
Jardinier in Sitten mit Recht der Nachfolge ernannt. Durch
das nämliche Konsistorium wurde August in Stöckli
von Ruswil, Kt. Luzern (am 3. Mai dieses Jahres zum Abt:
von Wettingen-Mehrerau gewählt) vom hl. Vater präkonisiert.
Die feierliche Benediktion wird im Monat Januar stattfinden.

— R o m. Samstag, den 7. Dezember ist Kardinal
P e r s ico gestorben. Schon seit einiger Zeit gab sein Zustand

zu Bedenken Anlaß; jüngst zeigt sich aber etwas Besserung

und man hoffte Genesung des Kranken. Kardinal Persico
wurde 1823 in Neapel geboren; er trat jung in den Kapuziner-
orden und brachte den größten Teil seines Priesterlebens in
den Missionen zu. Im Jahre 1854 wurde er Titularbischof
und erhielt vom hl. Stuhle mehrere Aufträge, die große Klug-
heit und Kenntnis erforderten; er war z. B. 1887 in Irland.
Leo XIII. erhob ihn zum Titular-Erzbischof von Damictte,
als Msgr. Eugcnius Lachat starb, der diesen Titel in seinen

letzten Lebensjahren inne hatte. Vor zwei Jahren wurde er
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mit dem römischen Purpur bekleidet. Als Kardinal besuchte

er im Vorjahre einige Klöster seines Ordens in der Schweiz.

Litterarisches.
Mnnna für die christliche Jugend. Katholisches Gebet-

büchlein Von Pfarr-Resignat B l n n s ch i. Einsiedeln, Ebcrle,
Kälin u, Cie. Preis: Rotschnitt 59 Cts., Goldschnitt mit Herz-
Jesu-Bild 79 bis 89 Cts. Mit Deckenpressung 89 bis 99 Cts.

In dem „Manna" haben wir ein billiges und reich-
haltiges Gebetbüchlcin für die katholische Jugend. Was es

für unser Bistum noch empfehlenswerter macht, ist der Um-
stand, daß es wortgetreu alle Gebete unseres Diözesankatechis-
mus aufführt, mit geringen Ausnahme» ^auch in der gleichen
Anordnung. So ist ein störender Dualismus vermiede» zwischen
Katechismus und Gebetbüchlcin. Das Gemüt des Kindes wird
sicher nur freudig berührt, wenn es die altbekannten und meist
memorierten Gebete des Katechismus wieder findet Das
„Manna" enthält nebstdem eine Meßandacht mit Erklärungen
des hl. Opfers; sodann Andachten zum heiligsten Altarsakra-
mente, Ablaßgebete, die mariauische Vesper lateinisch und deutsch

mit einer kurzen Erklärung jedes Psalmes, eine Kreuzweg-
andacht und eine Armenseelenandacht. Als Anhang sind in
lateinischer und deutscher Druckschrift die Ministrantengebete
beigegeben, mit Akzentbezeichnung und begleitenden Instruktiv-
nen. — Das „Manna" darf als ein praktisches, sür die

katholische Jugend sehr geeignetes Gebetbüchlein bestens ein-
pfohlen werden.

Eine Korrespondenz über Hochwst.
in nächster Nummer.

Abt Columban folgt

Inländische Mission.
». Ordentliche Beiträge

Uebertrag laut Nr. 48:
Kt. Aargau: Leibstadt 85. 49, Wohlen, 2. Send.

227, Zufikon 49
Kt. Appenzell, J.-Rh : Oberegg 76, Schlatt 15

A.-Rh. : Hcrisau: n. Beiträge 75,
k. Kath. Männerverein 25

Kt. Bern, Jura: Bassecourt 14, Les Bois 59,
Coursaivre 15, Courroux 12, Courtütelle 15,
Delümont 142, Develier 13, Glovelier 15,
Montsevelier 15. 59, Movelier 9, Pleigne
6, Rebeuvelier 5, Roggenburg 7. 59, Soulce
12, Soyhièrcs 16, Vignes 13, Undervelier
18. 15

Kl. Freiburg. Stadt: Ungenannt, durch Hocknv.

H. Lector, 9up.
St. Gallen, Dompfarrei: i>. Sammlung

k. zwei Ungenannte 24, o. Ungenannt 59,
ci. Legat von Jgfr. Hungerbühler sel. 199,
s. Legat der sel. Wittwe Gugolz 59
Magdenau: n. Beiträge 69, 6. drei Legate

zusammen 69 Fr., v. von Schulpfl. H.
Dudle sel. 199

Alten-Rhein 19. 49, Bichwil 49, Bollingen
14, DegerSheim 24. 75, Eggeisriet (mit
29 Fr. von Frau Dietrich sel.) 89, Engels-
bürg 42, Flawil 14. 29, Goldach 43. 85,
Grub (mit 29 Fr. von Jgf. Bischvsberger
sei.) 99, Henan 69, Jona 3, St. Josephen
59. 59, St. Margrethen 14, Muolcn (wo-
bei 29 Fr. Legat) 78, Murg 18, Nieder-

pro 18 9 5

Kr. Ct.
41,821 98

392 49
91 —

199 -

Kt.

378 15

26 -1933 16

224

229 -

helfenschwil 72, Oberbüren 91, Nagaz 46,
Rapperswil 95, Rieden 18, Rorschach (nebst

Stole) 2. Send. 299 (inbegriffen 59 Fr.
Gabe von H. K. Handelsmann), Rüthi, nachtr,
1, Untereggen 18, Wallenstadt 121, Wangs
12, Kloster Wattwil 59, Züberwangen
-1.89, ungenannte Pfarrei 23. 89

Kt. Genf: La Plaine
Kt. Luzern: Ebikon 27, Hohenrain 125, Hergis-

wil 69, Kriens 79, Menznau (mit beson-

derer Gabe von 599) 589, Schongau, Gabe

59, Wohlhusen (Nachtrag 2 und Gabe 59)
52, Zell 199

Kt. Solothurn, L>tadt, von Druckerei „Union" 59,
durch Hrn. Pfarrer der Visitation 39
Beinwil 29, Beltlach 12. 15, Deilingen 25,
Gänsbrunnen 9. 29, GünSberg 21. 59,
Hägendors 249, Hofstetten 22. 89, Klein-
lützel .14, Laupersdvrf 18. 37, Mariastein
15, Mümliswil 5, Oberdorf 19. 79, Ober-
kirch 34 49, Ramiswil 19, Rothacker 19.59,
Stüßlingen 22, Wangen 49, Winznau 34,
Wiesen 16, Znchwil 39. 15
Von der Häselin-Stistung

Kt. Thurgau: Basadingen 299, Bichelsee 23, Welfens-
berg 7. 59

Kl. Zug: Cham: -r. Pfarrei 359, 6. Filiule St. Wolf-
gang 299, n. Kloster Frauenthal 59, ci. In-
stilut Heilig Kreuz 199
Unterägeri: u. Kollekte 329, k. von einem

ungenannt sein wollenden 69
Walchwil
von Ungenannt in Baar, durch Dr. Z.-D.

Kt. Zürich: Winterthur

Fr. Ct.

1351 30
7 -

1964

89

619 77

125 —

239 50

799 -
389 -65 -

5 -
299 -

49,924 26

d. Außerordentliche Beiträge pro 1895.

Uebertrag laut Nr. 48: 19,568 20

Ans dem Kt. Zug: Vermächtnis von Ungenannt,
durch Hochw. M. H. 3515 -

Legat deS Schneidermeisters Hofstetter sel. in Beulen,
Kt. Gallen, „für den Missionssond" 199 —^

23,183 20

Der Kassier: I. Diiret, Propst.

D8. Zwei dringende Bitten: u. Wir stehen bald am

Jahresabschluß. Das diesjährige Büdget der inländischen

Mission verzeichnet an Ausgaben 87,299 Fr. Daran sind

noch nicht 59,999 Fr. beisammen. Um Christi willen also,

wer noch etwas beisteuern kann, der halte nicht zurück. Es

handelt sich um das ewige Heil von Tausenden, und zwar un-

serer eigenen Mitbürger, um den Fortbestand und die Grün-

dung notwendiger kirchlicher Institutionen im schweizerischen

Vaterlande. Die rechte Liebe hilft zuerst in der Nähe und im

heimatlichen Land. d. Mögen auch die noch ausstehenden

Gaben und Sammlungen so gefördert werden, daß

bald nach Neujahr die Schluß-Bilanz gezogen werden

könne. Die Nachzügler verursachen verspäteten Bericht
und damit wesentliche Einbuße an Unterstützungsmitteln

des so segensvoll wirkenden Unternehmens der inländischen

Mission. Obiger.
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LSL^SN ein N.It63 ^0NV6r3AfÌ0N3-l46XÌiî0N 2U I'r. 169.

7letts?7,r,1892-34. Lr. ant. Dxxl. Dartenlaube, Daksim. xr. I-àgang
kompl. Dr. 2. 50, Uüuckner Dlieg. Blätter, llleggendorlsr, kum. Blatter,

717,à ,,«7/àne ans 7er sârà. D./xe»u ett. Landsckaltsbilder von Lauern-

leind Dalams. Läbsrlin, umrakmt von Wörter» deutscksr Dickter und

Denker. Nit 136 Illustr., das sckwà. iVIpenland darstellend. Kollo.

Dracktwsrk in scköner Ausstattung, mit Dold und Darben ausgslükrtsm
Dinband. Soebe» ersâemM / 7>ràs ««r DM- TV. 7.—. Vorsiugl., sskr

billiges Dsstgesckenk. ^ o» -a i.sämmtlicker Werks )sderxelt gestattet. - Nr. 88 Weiknackts-
Datalog gratts und lranko.

V/Ksllös ûànM knîiquà u. kuàlllWg, 8!. 6aI!kN.

» « I»« «t« «,,< !»

lür Drstkommunikantsn ist

38 glllö KWWNilZMjsllj
in der Vorbereitung aul und in der
Danksagung lür die erste ksiligs
Communion. Din V0Ìl8tàâÌA63 (Is-
bet- und Lstracbtnugsbucb lür die
Ingsnd von Ibeodor Ssinlug, Dlarrer.
II àllags. — Dreis liübsck gebnnd.

WWWM-iu Lsinsil Nk. I. SV.

öi6r3.U3 61'3eilien sin /^U8?Ug. ?reÌ3 AK-
bunden in Leinen ?s Dl.

Lobs geistlicll« Wüi denträgsr Iiabsu das
Lüclilsin tür den Domiiiunion-Dntsrriclit als

gei-à-u unöiitbebrück uncl mustergültig
bessiclillst. Lsbsrall, wo ein Dind xum ersten-
male der beiligsn Dommuuiou eutgsgensislit,
sollte man scbon jstzü obiges Liieblsin an-
scbalkeii, um eins würdige Vorbereitung bei -
beiiiullllirsu. Das „Salàirger Dircbenblatt"
scbreibt, „Dur die Linder selbst muss das
Lücblein, wsuu sie es recbt beiiütxsu, «ins
unbereclieiibar reiclis (Meile des Segens
werden; dasselbe in ibrs Lände ^n bringen,
lialten wir lür ein liöcbst verdienstvolles
Werk gsistlicbsr Larmlierxigksit.

à. l.slimnii'8l:lik gtiekiisiMng
120^ oülmeu i. IV.

Für die Festzeit.
Prachtvolle Tafelt rauben 5 kg. Fr. 2. 90
Frische Nordseesische 10 „ „ 5. 95
H4418Q (122) I. Winiger, B-Swil, Aarg.

irchen Teppiche
in großer Auswahl und billigst notiert
empfiehlt zur gest. Abnahme

/ Ftott/«.
Mühlenplatz, Lnzern.

Mustersendungen bereitwilligst
2ö franko.

Weihrauch
einkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr. 7. 50 per Nach-
nähme franko Zusendung.

C. Richter in Kreuzlingen, Ct. Thurgan.
Apotheke und Droguerie.

Bei der Expedition der „Schweiz.
Kirchen-Zeitung" ist zu beziehen:

Das Kirchenjahr.
3. verbesserte Austage.

Preis per Exempt. 15 Cts., per Dutzend Fr. 1..50

ZZW- Der Betrag ist in Postmnrken einzu-
senden.

U

à



â00

vßi- iioken Sslsìlivlikà und äßn Vrlssìsr-SsNàai'isii gmpkßtzje ietz mein ^sbä-l/sser in
>.« »,«-,.^«i, w, köoke. 133/143 em dreit, von ?i>. 6.45 dis d'e. 13. 13 per Notov.

„ Wi Zmnklài-, 1Z3/143 em beoit, von fitz-. 6. 65 dis i?.-. 19. 63 poi-Nà.
>»<iirr:iix«i> à 8oul.anon, 149 em breit, von 4.95 dis Id-. 8.93 per Neter
Hdggbs jodsr beliebigen Aeteivsbl. Se! /lbnabmo von gsnisn Siüoken ßrsisormässigung und direkter Versandt sb ksbrik.

Hustsr umsêdàt kmà! (11°2) x-. xAdrck-vkxgt, Türicli.

Kerzen-Fabrik
von

Moritz Kerzog in Sursee. Rt. Luzorii,
empfiehlt der Hochwürdigen Geistlichkeit seine

reinen, garantiert echten Bienenwachskerzen
in jeder beliebigen Größe und Gewichtseinteilung: ferner garantiert echten Bienenhonig.Prerskouraute mit besten Zeugnissen stehen gerne zu Diensten.

^letzten Sommer von Rickenbach nach Sursee übersiedelt bin, so bitte
höflichst Brefe und Korrespondenzen gütigst hieher senden zu wollen.

Empfehlung. Die Wachskerzen, welche seit einer Reihe von Jahren durch Herrn MoritzHerzog dem Priestersem,nar in Luzern geliefert wurden, haben uns stets in jeder Hinsicht beî
snedlgt und ich stehe daher nicht an, die Firma bestens -zu empfehlen.

Luzern, den 18. November 1835.
F- Scgesscr, Regens und bischöfl. Kommissar.

k'üi' àen Noediv. Xlomis
smxfelils ieli meinen ant der Ltriskmassbins extra bsrKsstsIItsn».
z-avantirt vein rvollensn, öl- und
Asriieiifreisn

F/astz-
Derselbe bat bereits

in diesen Xrsissn grossen àkIanZ
gstnnilen nnà ssiobnst sieb wegen ssiner DIasti-

--it-it. (Dslinbarksit) aus. Das Dragen soleber veinklei.iei- ist
eine grosse ànsbinliàit, indem der Ztâbsiisdsr Lswsgung («uià..x,„,x)naebgilit. Der Dreis ist äusserst billig und kostet. poito- und xollk.-ei °-e-liefert "

xsr Zilstsr, so eril drsit, Huâât I, ?r. 3. —
" " ^ „ „ II, 7. —

oder doppelt gelegt per Neter ?r. 16 und kr. 14.-. 5u einer Hose ^enn°tAeter D-> bis IM doppelt gelegt/ su Dose und Weste Aster 1°" bis IM
"

Auster stellen franko 2u Diensten. Versandt obns blaelinalims.

113° WUivI,»«! Vr»,^usssbur^

Tauf-Register,
Erst-Kommmnkanten-Register,

Firm-Register,
Ehe-Register,

Sterbe-Register
nmn uns Wunsch eingebunden

liefern in beliebiger Bogenzahl promp! IN sauberer, solirer Nnssührung
Buch- und Kunst-Druckerei „Union".

Kirchen-Spihen
sehr geschmackvolle Dessins,

speziell sehr schöne Handarbeit,
empfiehlt zu billigsten Preisen (115

ìiil. ìr ln iin:,,,,,.
(H2450Lz.) 8tifts-8akristan,

Geräucherte H1371O

Mrifchmaren.
Hochfeine Schinken 10 Ko. Fr. 13. 70
Magere Rippli lg 54,5g
Magerspeck iy „ ^ 53, gg
Schweinefleisch ohne Knochen 10 „ 16 S0
Ochsenfleisch ohne Knochen 10 „ „ 16.40

Nntnr Weine.
Süd. Jtal. Rotwein 100 Lit. Fr. 30
Südspanischer Weißwein Hochs. 100 „ „ 36
Alicante rot Coupierwein 100 33
Grenache, Süßwein per Lit'. 7S"Ets.
Malaga, echt per Lit. 37 Ctê.
liefert in ausgezeichneter Qualität

I. Winiger, Boslvil, (Aarg.)

Unübertreffliches

Mittel gegen
und ällßere Werkättung

von Balth. Amstalden in Sarnen.
Dieses allbewährte Heilmittel er-

freut sich einer stets wachsenden
Beliebtheit und ist nun auch in
folgenden Depots vorrätig:
Schießle u. For st er, Apotheker > n

Solothurn,
Otto Suidter u. Cie., Apotheker in

Luzern.
M 0 sim a nn Apotheker in Lanqnau

sKanton Bern).
Preis einer Dosis Fr. 1. 50. Für ein

verbreitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis zu Fr. 3 erforderlich.

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-

zeichneten! auf Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender
B. Amstalden in Sarnen

llld° (Obwalden). H2125Lz.

Bei der Expedition d. Bl. ist zu beziehen -

St. Ursenkalender für l896.
Preis! 40 Cts.

Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei .Union» In Solothurn


	

